
Gemeinde Bösel Bösel, 13.02.2017
Der Bürgermeister

Bekanntmachung

1. Satzung zur Änderung  der
H a u p t s a t z u n g
der Gemeinde Bösel

Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 26.10.2016 (Nds. GVBl. S. 226) hat der Rat der Gemeinde Bösel in seiner
Sitzung am 08.02.2017 folgende 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom
14.12.2011 beschlossen:

Artikel I
Änderungen

§ 3 Abs. 1 a – Die Wertgrenze wird von 15.000 Euro auf 20.000 Euro erhöht.

§ 3 Abs. 2 d Nr. 1 wird um die Worte “bis zu“ zwischen Baumaßnahmen und 25.000
Euro ergänzt.

§ 3 Abs. 2 e erhält folgenden Wortlaut:
„Verträge nach VOL bis zu 50.000 Euro
sowie Verträge nach VOB bis zu 100.000 Euro
jeweils im Rahmen des Haushaltsplanes.
Bei Vergaben über 10.000 Euro ist der Verwaltungsausschuss zu unterrichten.“

§ 3 Abs. 3 wird gestrichen, der bisherige § 3 Abs. 4 wird zu § 3 Abs. 3 und erhält
folgenden Wortlaut:

Über Rechtsgeschäfte nach § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG (Verfügung über das
Vermögen der Gemeinde) beschließt der Verwaltungsausschuss oberhalb der
Wertgrenze nach Abs. 2 c bis zum Höchstbetrag nach § 3 Abs. 1 b. Bei Stun-
dungen von Forderungen bis zu einem Jahr entscheidet der Verwaltungsaus-
schuss oberhalb der Wertgrenze nach Abs. 2 Ziffer d Nummer 5 bis zum
Höchstbetrag von 50.000 Euro.
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Artikel II
Inkrafttreten

Die 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung tritt am 01.03.2017 in Kraft.

Bösel, 08.02.2017

Hermann Block
Bürgermeister


